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1 Quellennachweis und Zitierweise 

 
Die Notwendigkeit, Quellen zu zitieren, ergibt sich aus dem Qualitätsanspruch wissenschaftlichen Arbeitens 
und aus dem Urheberrechtsgesetz. Generell wird angenommen, dass der gesamte Text, alle Abbildungen 
und Tabellen eigene Gedanken des Verfassers sind, wenn sie nicht als fremdes Gedankengut kenntlich 
gemacht wurden. 

Aussagen, Überlegungen und Ergebnisse, die aus fremden Quellen übernommen werden, sind durch Anga-
be der Herkunft kenntlich zu machen. Hierbei sind möglichst Originalarbeiten anzugeben. 

Durch fundierte Angabe von Quellen wird so in einer Arbeit der Umfang der Recherche zum Thema kennt-
lich. Dies prägt die wissenschaftliche Qualität einer Arbeit enorm und ist damit auch von hoher Bedeutung 
für die Notengebung. 

Zitiert werden muss jedes fremde Gedankengut aus wissenschaftlich anerkannter Literatur (wissen-
schaftliche Bücher, höherwertige Lehrbücher, Handbücher, Lexika, Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschrif-
ten, wichtige Zeitungsartikel z. B. im Wirtschaftsteil, Berichte von Verbänden oder Aktiengesellschaften, Ge-
setzestexte und -kommentare, Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsanweisungen).  
Sofern keine Zitate vorliegen, das Gedankengut jedoch als fremd identifiziert werden kann, liegt keine eige-
ne geistige Leistung vor, es ist von geistigem Diebstahl und einer Verletzung des Urheberrechts aus-
zugehen. Diese Arbeiten werden mit einem deutlichen Notenabschlag bewertet, ggf. muss die Arbeit wieder-
holt werden.  

Ziel aller Quellenangaben ist es zum einen, die Verwendung fremden Gedankenguts sichtbar zu machen. 
Zum anderen soll der interessierte Leser die Möglichkeit erhalten, die genannten Quellen schnellstmöglich 
zu finden. Dies bedeutet, dass insbesondere auf Seitenangaben bei umfangreicheren Quellen (Büchern, 
Artikel,…) nicht verzichtet werden kann. 

Außerdem sollte die Angabe von Quellen die Lesbarkeit der Arbeit nicht erschweren, dem Leser aber bereits 
über die Quellenangabe möglichst viele Informationen vermitteln.  

Um dies zu erreichen, sind verschiedenen Möglichkeiten etabliert und in der Wissenschaft gebräuchlich. Die 
folgenden Kapitel führen dazu nur eine Möglichkeit aus. 

 

2 Quellenangabe  

2.1 Quellenangabe in Fußnoten 

Um den „Fußnotenapparat“ klein zu halten, erfolgt die Quellenangabe zu wörtlichen oder sinngemäßen Zita-
ten (s. u.) im Textteil grundsätzlich als KURZBELEG (Verweis auf das Literaturverzeichnis) in Fußnoten am 
unteren Blattende (Abtrennung vom Text durch einen ca. 4 cm langen Strich). Auf diese Fußnote ist im Text 
durch eine (möglichst) hochgestellte arabische Ziffer (ggf. mit schließender Klammer) hinzuweisen.  

Die Fußnoten sind einzeilig zu schreiben; eine kleinere Schriftgröße als der eigentliche Text ist zugelassen. 

Der Verweis auf das Literaturverzeichnis muss eindeutig sein; d. h. die Quellenangaben der Fußnoten müs-
sen sich auch im Literaturverzeichnis finden. Zusätzlich müssen die Quellenangaben in den Fußnoten (im 
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Gegensatz zum Literaturverzeichnis) die konkrete Seitenangabe (bzw. Spaltenangabe z.B. bei Aufsätzen) 
enthalten, auf die an der betreffenden Stelle Bezug genommen wird. 

Prinzipiell sind beim Kurzbeleg in der Fußnote nur anzugeben: 

 Autor(en) mit abgekürzten Vornamen (Erscheinungsjahr), Seite(n) 

 Mehrere Autorennamen werden durch Schrägstrich getrennt. 

Beispiele: 1) Pleil, G. (1988), S. 17 f.  
 2) Vgl. Böttcher, E. / Homann, K. (1982), S. 23 ff. 

Mehrere verschiedene Arbeiten eines Autors mit gleichem Erscheinungsjahr werden durch nachgestellte 
Kleinbuchstaben (die auch im Literaturverzeichnis bei betreffenden Quellen erscheinen) unterschieden. 

Beispiele: 1) Schmidt, G. (1989a), S. 35  

 2) Schmidt, G. (1989b), S. 19 f. 

Bei Hinweis auf verschiedene Literaturquellen in einer Fußnote werden die einzelnen Quellen jeweils durch 
ein Semikolon (;) abgetrennt; nach der letzten Quelle folgt ein Abschlusspunkt. Erläuternde Hinweise (z. B. 
„vgl. dazu auch...“) sind erlaubt. 

Bei Quellen ohne Autorenangabe, jedoch mit erkennbarem Herausgeber, ist zu zitieren: 

 Herausgeber (Erscheinungsjahr), Seite(n) 

Bei Quellen ohne Autorenangabe und ohne erkennbaren Herausgeber ist mit dem Hinweis „o. V.“ (ohne 
Verfasserangabe) zu zitieren: 

 o. V. (Erscheinungsjahr), Seite(n) 

Bei Quellen ohne Erscheinungsjahr ist der Hinweis „o. J.“ (ohne Jahresangabe), ggf. mit unterscheidenden 
Kleinbuchstaben, zu verwenden: 

 Autor (o. J.), Seite(n) 

Beispiele: 1) o. V. (1991), S. 8  

 2) IBM-Deutschland GmbH (o. J.a), S. 3  

 3) Vgl. IBM-Deutschland GmbH (o. J.b), S. 9 ff. 

2.2 Quellenangaben im Text (alternativ zu Kapitel 2.1) 

In naturwissenschaftlich-technischen Arbeiten wird oft auf die Verwendung von Fußnoten verzichtet, wörtli-
ches Zitieren ist eher unüblich und auch nicht erforderlich. 

Wird aus einem Buch oder einer Veröffentlichung sinngemäß zitiert oder von dort eine Formel, eine Tabelle 
oder eine Abbildung übernommen, so wird dies in der Regel vor dem sinngemäß zitierten Text bzw. vor der 
zitierten Formel bzw. im Titel der Abbildung/Tabelle durch Angabe der Quelle (Nummer der Quelle im Litera-
turverzeichnis in eckiger Klammer) vermerkt. (z.B. "....kann mit folgender Gleichung [3] berechnet werden 
:α = λ2 + 2πr ). 
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Im Literaturverzeichnis ist dann unter der angegebenen Nummer das Buch bzw. die Veröffentlichung zu 
finden. Für einfache bzw. triviale Formeln (z.B. U=R⋅I) muss keine Quelle angegeben werden. 

Im Literaturverzeichnis werden sämtliche verwendeten Quellen aufgeführt, auf die im Text Bezug genommen 
wurde. Das heißt, wenn man eine Quelle zitieren will, muss man dies im Text tun und darf nicht global im 
Literaturverzeichnis eine Reihe von Büchern oder Skripten zitieren, die der eigenen Meinung nach zum 
Thema passen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass Quellenangaben, die nicht im Text (oder in den Fußnoten) 
erscheinen, im Allgemeinen auch nicht in das Literaturverzeichnis gehören. 

Die einzelnen Quellen werden im Literaturverzeichnis in der Regel durchnummeriert und nach Reihenfolge 
ihres Erscheinens im Text geordnet. (Nochmal: In technischen Berichten und Artikeln wird im Text auf eine 
Quelle Bezug genommen, indem die Nummer der Quelle im Literaturverzeichnis in eckigen Klammern hinter 
das Zitat gestellt wird, z. B. „Die Grundlagen der Mikrokontrollertechnik werden in [1], [2] und [3] breit darge-
stellt.“). 

2.3 Quellenangabe bei Abbildungen, Tabellen und Anlagen 

Abbildungen, Schaubilder, Tabellen etc. müssen eine klare Inhaltsbezeichnung tragen. Auf eine genaue 
örtliche, zeitliche und sachliche Abgrenzung des Dargestellten ist besonders zu achten. Unmittelbar unter 
die Tabelle oder Abbildung sind eine kurze Erklärung der verwendeten Symbole (unbeschadet ihrer ausführ-
lichen Erläuterung im Text), die vom Verfasser hinzugefügten oder  übernommenen Anmerkungen und die 
Quellenangabe(n) zu setzen. Die Abbildungen und Tabellen sind fortlaufend zu nummerieren. 

Die Quellenangabe bei Abbildungen und Tabellen im Textteil oder Anlagen im Anhang erfolgt in Fußnoten. 
Die Fußnoten-Nummer befindet sich am Ende der Abbildungs-Benennung. Die Quellenangabe selbst erfolgt 
mit dem Zusatz: „Enthalten in : ...“, wenn die Abbildung unverändert übernommen wurde; ansonsten lautet 
der Zusatz: „Mit Änderungen entnommen aus:...“. 

Die Quellenangabe selbst erfolgt in gleicher Form wie diejenige in Fußnoten, also als KURZBELEG. 

Beispiel: Abb. 14: (Bezeichnung der Abbildung)  1)   

 1) Enthalten in: Schmidt, G. (1989a), S. 189   

 oder 

 Mit Änderungen entnommen aus: Schmidt, G. (1989a), S. 189 

Generell wird angenommen, dass alle Abbildungen und Tabellen sowie auch der sonstige Text eigene Ge-
danken des Verfassers sind, wenn sie nicht als fremdes Gedankengut kenntlich gemacht wurden. 

 

3 Zitation 

3.1 Wörtliches Zitieren 

Jeder wörtlich übernommene Text (direktes Zitat) ist in doppelte Anführungsstriche zu setzen. Die Quellen-
angabe in der Fußnote beginnt direkt hinter der Fußnoten-Nummer (im Gegensatz zur indirekten Zitation, die 
bei der Nennung der Literaturquelle ein “Vgl.“ verwendet). 
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Bei der Angabe der Seitenzahl ist streng darauf zu achten, ob nur eine Stelle zitiert wird (z. B. S. 20) oder ob 
die übernommene Stelle auch noch die folgende Seite des Werkes berührt (z. B. S. 20 f.). Die Übernahme 
längerer wörtlicher Zitate ist zu vermeiden; es ist dann häufig besser, den Zusammenhang referierend wie-
derzugeben (mit Quellennachweis „Vgl. ...“ in der Fußnote). 

Wörtliche Zitate sollten in der Regel nur dann verwendet werden, wenn es entweder auf den genauen Wort-
laut ankommt oder wenn es sich um besonders prägnante Sätze handelt. Muss dennoch ein längerer Text 
(mehr als fünf Zeilen) zitiert werden, so rückt man ihn am besten um drei Anschläge ein und schreibt ihn 
einzeilig.  
Bei wörtlicher Wiedergabe dürfen grundsätzlich keinerlei Veränderungen am Originalzitat vorgenommen 
werden, auch dann nicht, wenn die Schreibweise veraltet und die Zeichensetzung falsch ist. Nur offen-
sichtliche Druckfehler dürfen berichtigt werden. 

Zitate dürfen nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Das Zitat darf im Original keinen anderen 
Sinn ergeben als nach der Übernahme in den eigenen Text. Die Auslassung eines Wortes im Zitat ist durch 
zwei Punkte, bei mehreren Wörtern durch drei Punkte zu kennzeichnen. Wird der ursprüngliche Text durch 
eigene Einschübe ergänzt, so sind die Hinzufügungen des Verfassers in eckige Klammern zu setzen. 

Beispiel: Im Juli stand „...die Entwicklung der Bankenliquidität ...unter dem Einfluss des   
 [ bis dahin ] stärksten Devisenzustroms“. 1) 

Eigene Hervorhebungen sind mit dem Zusatz „(Hervorhebung vom Verfasser)“ oder „(Hervorhebung durch 
den Verfasser)“ am Schluss der Fußnote zu kennzeichnen (ggf. in der abgekürzten Form „Herv. v. Verf.“ 
oder „Herv. durch den Verf.“). 

Beispiel: Im Juli stand „...die Entwicklung der B a n k e n l i q u i d i t ä t ... unter dem   
 Einfluss des stärksten Devisenzustroms“. 2) 

Werden Hervorhebungen (Sperrungen, Fett- oder Kursivdruck) aus dem Original nicht übernommen, so 
muss dies hinter der Quellenangabe in der Fußnote in Klammern vermerkt werden mit einem ent-
sprechenden Hinweis: “im Original gesperrt“ oder „im Original kursiv“ usw. 

Zitate in einem Zitat werden am Anfang und am Ende mit einem Apostroph (‘...’) versehen. 

Beispiel: Dietrich von Kyaw, Wirtschaftsgesandter an der deutschen Botschaft in Washington, führte 
unter Berufung auf ein Wort des damaligen US-Außenministers George Shultz wörtlich aus: 
„Selbst wenn die heutige US-Administration die protektionistischen Teile des Gesetzes nicht 
anwende, wisse man nicht, wie dies spätere Regierungen handhaben würden. ... ‘Protektionis-
mus ist der falsche Weg, um nicht mehr wettbewerbsfähige Industrien zu schützen’.“ 3 

______________________ 
1) Deutsche Bundesbank (1957a), S. 3 
2) Deutsche Bundesbank (1957a), S. 3 (Herv. v. Verf.) 
3) o. V. (1988a), S. 8 

In fremdsprachigen Zitaten wird (außer bei Zitaten aus dem Englischen) eine Übersetzung in den Text und 
das Original-Zitat in die Fußnote genommen. Die Übersetzung kann auch aus einer anderen Veröffent-
lichung stammen (auch diese ist dann in der Fußnote zu zitieren). Ansonsten ist es Sache des Verfassers, 
eine Übersetzung zu erstellen, die wörtlich sein kann oder aber den Inhalt des Zitates sinngemäß wiedergibt. 
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3.2 Sinngemäßes Zitieren 

Viel häufiger als wörtliche Zitate sollen in studentischen Arbeiten sinngemäße (indirekte) Zitate verwendet 
werden. Auch die sinngemäße Wiedergabe fremden geistigen Eigentums ist aber durch eine genaue Quel-
lenangabe kenntlich zu machen. Es muss unmissverständlich erkennbar sein, dass es sich um die Wieder-
gabe fremder Gedanken handelt (z. B. Formulierung im Konjunktiv); auch der Umfang einer sinngemäßen 
Übernahme muss eindeutig erkennbar sein.  
Die Kennzeichnung erfolgt durch eine hochgestellte arabische Ziffer ggf. mit einer hinten angestellten Klam-
mer „)“ für die Quellenangabe. Sinngemäßes Zitieren wird üblicherweise am Ende der gedanklichen Ent-
nahme sichtbar gemacht. 

Werden längere fremde Gedanken sinngemäß zitiert, kann die Fußnotenziffer auch zu Beginn der Entnahme 
(nach einem einleitenden Satz oder Halbsatz) stehen. 

Beispiel: Haberfellner gliedert die Aufgaben der Organisationsmethodik folgendermaßen: 1) 

Bei sinngemäßem Zitieren wird in der Fußnote vor die Quellenangabe der Zusatz „Vergleiche“ in der Abkür-
zung „Vgl.“ eingefügt; im Text selbst entfallen die Anführungsstriche.  
Es sind aber auch andere erläuternde Zusätze in der Fußnote möglich, wie etwa „Vgl. dazu ebenso: ...“, 
„Vgl. dazu auch: ...“ oder „Vgl. dazu ausführlich: ...“. Diese Zusätze sind sinnvoll, wenn sie auf weitere Litera-
turquellen (mehrere verschiedene Autoren) verweisen sollen oder wenn der Leser darauf hingewiesen wer-
den soll, dass der andere Verfasser sich zu diesem speziellen Thema ausführlicher äußert, als es an dieser 
Stelle möglich ist. 

Beispiel für sinngemäßes Zitieren: Im Juli war die Bankenliquidität durch den bis dahin stärksten Devi-
senzustrom gekennzeichnet. 2) 

Bei Angabe der Seitenziffer ist streng darauf zu achten, ob nur eine Stelle zitiert wird (z. B. S. 20), ob die 
übernommene Stelle auch noch die folgende Seite des Werkes berührt (S. 20 f.) oder ob Aussagen sich 
über mehrere Seiten erstrecken (S. 20 ff.). Dasselbe gilt sinngemäß für die Angabe von Spaltenziffern (z. B. 
bei Sammelwerken oder Lexika als Literaturquellen, die dann mit Sp. bezeichnet werden). 

3.3 Zitieren von Sekundärliteratur 

Grundsätzlich ist nach dem Originaltext zu zitieren. Nur wenn das Originalwerk nicht zugänglich ist, kann 
nach einer Quellenangabe in der Sekundärliteratur zitiert werden. Der Quellenhinweis in der Fußnote nennt 
zuerst die Originalquelle mit allen bibliographischen Angaben (z. B. Titel, Erscheinungsort und -jahr) und 
dann mit dem Zusatz „zit. nach ...“ auch die Sekundärliteratur (jeweils in der Form des KURZBELEGS). Die 
Originalquelle wird im Gegensatz zur Sekundärliteratur nicht in das Literaturverzeichnis übernommen. 

____________________________ 
1)  Vgl. Haberfellner, R. (1980), Sp. 1701 
2)  Vgl. Deutsche Bundesbank (1957), S. 3 
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3.4 Wiederholtes Zitieren 

Wird dieselbe Quelle wiederholt zitiert, ist der Quellenhinweis beim Kurzbeleg jeweils derselbe; es ist also 
bei jeder Zitation anzugeben: 

Autor(en) (Erscheinungsjahr), Seite(n) 

Wird dieselbe Schrift auf ein und derselben Textseite mehrmals unmittelbar nacheinander zitiert, kann an-
stelle des Verfassernamens und des Erscheinungsjahres der Hinweis „Ebenda“ (bei wörtlichem Zitat) bzw. 
„Vgl. ebenda“ (bei sinngemäßem Zitat) stehen, gefolgt von der (exakten) Seitenangabe. 

Beispiel: 1) Schmidt, G. (1989), S. 19 

 2) Ebenda, S. 27 

 3) Vgl. ebenda, S. 41 ff 


